
Vorbemerkung

Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist aufgrund des
Gesetzes über die Zusammenarbeit des Bundes und der
Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes
vom 27. September 1950 (BGBl. I S. 682) als Bundesober-
behörde errichtet worden; es ist Zentralstelle im Sinne
des Art. 87 Abs. 1 Satz 2 des Grundgesetzes.

Die Aufgaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz
sind durch das Gesetz über die Zusammenarbeit des

Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfas-
sungsschutzes und über das Bundesamt für Verfassungs-
schutz vom 20. Dezember 1990 (BGBl. I S. 2970), zuletzt
geändert durch § 32 des Satellitendatensicherheitsgeset-
zes vom 23. November 2007 (BGBl. I S. 2590), festgelegt.

Sitz des im Geschäftsbereich des Bundesministeriums
des Innern errichteten Bundesamtes für Verfassungs-
schutz ist Köln.

Ausgaben

Sächliche Verwaltungsausgaben
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Haushaltsvermerk

Die Ausgaben, soweit sie im Wirtschaftsplan als übertragbar bezeichnet
sind, sind übertragbar.

1.

Die Mittel werden nach einem gem. § 10 a Abs. 2 BHO gebilligten
Wirtschaftsplan bewirtschaftet, dessen Einzelansätze, Planstellen und
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer verbindlich sind.

2.
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